
 D Information über die Anpassung des Flächennutzungsplanes im Wege der 
Berichtigung (beabsichtigte Berichtigung Nr. 2/2015 „Gemischte Baufläche 
Apfelstraße/Ecke Westerfeldstraße“) 



 

 

ANPASSUNG  DES  FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  IM  WEGE  DER  BERICHTIGUNG  GEMÄß § 13a BAUGB 

STADT BIELEFELD  I  BAUAMT  I ABTEILUNG GESAMTRÄUMLICHE PLANUNG UND STADTENTWICKLUNG 

Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld 

Nr.2/2015 „Gemischte Bauf läche Apfelstraße/Ecke Westerfeldstraße“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Art der Bodennutzung 
Wirksame 
Fassung 

Berichtigung 

Gewerbliche Baufläche 2,44 ha      -- ha 

Gemischte Baufläche      -- ha 2,44 ha 

Gesamt: 2,44 ha 2,44 ha 
BERICHTIGUNG 

LAGE IM STADTGEBIET 

WIRKSAME FASSUNG 

 

2/15 

Stadtbezirk: Schildesche 

Bereich: südlich der Westerfeldstraße, west-
lich der Apfelstraße, nördlich der 
Straße An der Reegt sowie östlich ei-
nes Fuß-und Radweges 
 

auslösender Bebauungsplan 

Nummer:  II/2/19.06 

Bezeichnung: "Apfelstraße/Ecke Westerfeldstraße" 

 

Erläuterung zur Berichtigung 2/2015 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet 
insgesamt als „Gewerbliche Baufläche“ dargestellt. Im 
Westen und Süden wird gegenüber der an das Plangebiet 
angrenzenden Wohnbebauung auf die Beachtung des 
Immissionsschutzes hingewiesen.  

Infolge des überwiegenden Leerstandes eines ehemaligen 
das Gebiet prägenden gewerblichen Betriebes (ehem. 
Textilfabrik) im Kreuzungsbereich Apfelstraße/ Westerfeld-
straße soll die Umnutzung von heute bereits bebauten 
Grundstücks- und Gebäudeteilflächen für eine ergänzende 
Wohnnutzung aufgrund entsprechender Nachfrage pla-
nungsrechtlich ermöglicht werden. Die übrigen im Bestand 
vorhandenen gewerblichen Nutzungen sind auch in einem 
Mischgebiet zulässig. Die Zulässigkeit mischgebietstypi-
scher (also das Wohnen nicht wesentlich störender) ge-
werblicher Nutzungen sowohl zur Erhaltung eines gewissen 
Entwicklungsrahmens der vorhandenen Betriebe als auch 
für gewerbliche Neuansiedlungen soll erhalten bleiben. Ziel 
der Bebauungsplan-Änderung ist daher die Festsetzung 
eines Mischgebietes. Damit ist der Bebauungsplan nicht 
aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt.  

Ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des Flä-
chennutzungsplanes abweicht, kann gemäß § 13a (2) Nr. 2 
BauGB aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan 
geändert oder ergänzt ist. Von dieser Möglichkeit soll hier 
Gebrauch gemacht werden. Der Flächennutzungsplan soll 
im Wege der Berichtigung angepasst werden. Ziel der 
Anpassung ist die Darstellung einer „Gemischten Bauflä-
che“. Der Hinweis auf Beachtung des Immissionsschutzes 
erübrigt sich durch geplante Änderung der „gewerblichen 
Baufläche“ in „Gemischte Baufläche“.  

Durch die geplante Änderung der Art der Nutzung in eine 
gemischte Baufläche werden innerstädtische „Gewerbliche 
Bauflächen“ aufgegeben, die aus Immissionsschutzgründen 
bisher jedoch nur eingeschränkt nutzbar sind. Der Standort 
ist durch seine Lage im Siedlungsgefüge sowie in der Nähe 
zum Ortskern Schildesche mit den verschiedenen sozialen 
und sonstigen Infrastruktureinrichtungen und dem sehr 
guten Anschluss an den öffentlichen Verkehr neben stadt-
teilgebundenem „Kleingewerbe“ auch für eine Wohnnutzung 
geeignet. Die geordnete städtebauliche Entwicklung wird 
durch die Bauleitplanung nicht beeinträchtigt. Mit der Nach-
nutzung des brachgefallenen Betriebsstandortes findet eine 
städtebauliche Innenentwicklung gemäß § 1 Abs. 5 Satz 3 
Baugesetzbuch statt. 

LAGE IM STADTBEZIRK 
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S T A D T  B I E L E F E L D  

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

PLANBLATT 3 
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